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Sozialgesetzbuch, Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII); 
Festlegung der Angemessenheit von Kosten für Heizung gem. § 22 Abs. 1 
SGB II und § 35 Abs. 4 SGB XII 
 
Anlage 1: Auszug der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 24.03.2014 
Anlage 2: Richtwerte für monatliche Heizkosten 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
Unter Änderung der Nr. 2 des Beschlusses vom 24.03.2014 wird für die Zeit von 
Oktober 2021 bis zur Veröffentlichung des „bundesweiten Heizspiegels 2022“ fol-
gende Vorgehensweise vorgeschlagen: 
 
Als Angemessenheitsgrenze für das Heizen mit einer Ölzentralheizung werden 
die Werte des bundesweiten Heizspiegels 2020 festgelegt. 
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 Zur Sicherung des Lebensunterhalts sind Hilfesuchenden nach § 22 Abs. 1 SGB 

II bzw. § 35 Abs. 4 SGB XII die tatsächlichen Kosten für Heizung zu erstatten, 
soweit diese angemessen sind. 

Mit Beschluss vom 24.03.2014 legte der Kreisausschuss die Angemessenheits-
grenzen für Heizkosten entsprechend dem jeweils aktuellen bundesweiten Heiz-
spiegel fest.  

Infolge der  Corona-Pandemie, der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Folgen, sowie der relativ niedrigen Nachfrage nach Heizöl fielen 
auch die Preise für fossile Brennstoffe. Dies hatte zur Folge, dass der bundes-
weite Heizspiegel mit Stand Oktober 2021 ein deutlich niedrigeres Kostenniveau 
als im Vorjahr 2020 ausweist. 

Allerdings sind die Preise für Heizöl in den letzten Monaten drastisch gestiegen. 

 

Daher wird vorgeschlagen, für die nächste Heizperiode bis zur Veröffentlichung 
des bundesweiten Heizspiegels für das Heizen mit Heizöl die Werte Jahres 2020 

anzuwenden. 

 

Die aktuellen Angemessenheitsgrenzen für Heizkosten können der beigefügten 
Tabelle entnommen werden. 

 
 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 

 X ja  nein X erfolgt  nicht erfolgt  nicht erforderlich 
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3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
 
 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
 
voraussichtlich 

 
Eigenanteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 

 Nicht benennbar   Nicht benennbar    €   €   

  
 Veranschlagung 

 
Haushaltsstellen 

  
X 

Im VwH 
2021 

 
 

  
 

nein  
x 

ja, bei folgenden Haus-
haltsstellen 
 

0.4101.7350 
0.4151.7350 
0.4152.7350 
0.4820.6900 
 

  
  
 Lichtenfels, den 20. Oktober 2021 
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